
Sonstige Leistungen 

 Unterstützung bei der Einstufung in einen 

Pflegegrad. 

 Vermittlung von Leistungen unserer 

Kooperationspartner: Hausnotruf, 

Wohnraumberatung, Sanitätshäusern, 

Beratungsstellen. 

 Kostenloser Verleih von Pflegehilfsmitteln 

wie Rollstühle und Rollatoren. 
 

 

Unsere Qualitätskriterien 

In einem Erstgespräch lernen wir uns gegenseitig 

kennen und entwickeln mit Ihnen, Ihren 

Angehörigen und unseren Pflegekräften ein auf 

Sie abgestimmtes, individuelles Versorgungs-

konzept.  

Wir erstellen einen Kostenvoranschlag und 

beraten Sie zur Finanzierung. 

Im Mittelpunkt stehen die Zufriedenheit und die 

Lebensqualität unserer Pflegekunden. Daher 

begreifen wir unsere Arbeit als einen ständigen 

Prozess, in dem die individuelle Situation des 

pflegebedürftigen Menschen überprüft wird. 

Um Ihnen die bestmögliche und auf Ihre 

Bedürfnisse optimal abgestimmte Pflegequalität 

zukommen zu lassen, kooperieren wir mit allen 

an der Pflege beteiligten Berufsgruppen.  

Das „Know-How“ unserer Pflegekräfte wird durch 

regelmäßige Fortbildungen aktualisiert. 

Unser Pflegeteam qualifiziert sich jedoch nicht 

nur durch fachliches Wissen, sondern durch einen 

warmherzigen, fürsorglichen Umgang mit 

unseren Pflegekunden.  

___________________________________ 

Rufen Sie uns an! 

Wir beraten Sie gerne kostenfrei und umfassend 

über alle Fragen rund um die häusliche Pflege. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Sabine Stiller erreichen Sie: 

Montag - Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr  

oder nach Vereinbarung 

Telefon : 08143 - 99 86 83 

pdl@nbh-inning.de 

Nachbarschaftshilfe Inning e.V. 

Enzenhofer Weg 9 

82266 Inning 

Verwaltung: 

Telefon: 08143 - 7335   

Fax:     08143 -  99 86 85  

info@nbh-inning.de 

www.nbh-inning.de  

 

 

 

Ambulante Pflege 
 

Zuhause und 

 in guten Händen 

 
 

http://www.nbh-inning.de/


 

 

Unser Verständnis 

Wir ermöglichen dem pflegebedürftigen 

Menschen ein selbstbestimmtes und 

eigenverantwortliches Leben in seiner 

gewohnten Umgebung. 

Wir unterstützen aktiv bei der Erhaltung der 

Gesundheit, der Regeneration von Krankheit und 

der Rehabilitation. 

Wir fördern die aktive Mitbestimmung bei der 

Gestaltung der Pflege und beziehen Fähigkeiten 

und Ressourcen in den Pflegeprozess mit ein. 

Wir achten den Tod und ermöglichen ein Sterben 

in Würde. Hierbei begleiten wir den Sterbenden 

und seine Angehörigen unter Berücksichtigung 

seiner religiösen und kulturellen Bedürfnisse. 

Wir beraten und unterstützen bei chronischer 

und akuter Krankheit, bei Schmerzen und 

Pflegerisiken. 

Wir entwickeln unsere fachlichen, menschlichen 

und sozialen Fähigkeiten ständig weiter, um eine 

kontinuierliche Pflegequalität zu sichern. 

 

 

 

 

 

 

 

Als Vertragspartner aller Kranken- und 

Pflegekassen bieten wir Ihnen umfassende 

Leistungen. 

 

Medizinische Behandlungspflege (SGB V) 

 Medikamentengabe 

 Verbandwechsel und Wundversorgung 

 Injektionen 

 Diabetesversorgung 

 Katheterpflege 

 Stomaversorgung 

 Kompressionsstrümpfe 

 und weitere Leistungen 

 

Diese Leistungen können durch einen Arzt 

verordnet werden, die Erstattung der Kosten  

erfolgt über die Krankenkasse. 

Häusliche Krankenpflege (SGB V) 

Zur Sicherstellung der Versorgung bei schwerer 

Krankheit, insbesondere nach einem Kranken- 

hausaufenthalt, nach einer ambulanten 

Operation oder nach einer ambulanten 

Krankenhausbehandlung. 

 

 

 

 

Pflegeleistungen (SGB XI) 

 Hilfe bei der Körperpflege, der 

Mobilität, der Nahrungs- und 

Flüssigkeitszufuhr, 

Inkontinenzversorgung.   

 Hilfen bei der Haushaltsführung: 

Einkaufen, Reinigen der Wohnung, 

Wäschepflege.   

 Angebote zur Unterstützung im 

Alltag nach § 45a SGB XI: 

Betreuungsgruppen, Fahrdienste, 

Alltagsbegleiter zur häuslichen 

Betreuung.  

 Verhinderungspflege  

 Beratung und Vermittlung von 

Pflegehilfsmitteln. 

 Regelmäßige Pflegeberatungen 

nach § 37.3 SGB XI. 

 Pflegekurse für Angehörige und 

ehrenamtlich Pflegende im 

häuslichen Umfeld nach  

§ 45 SGB XI. 
 

Diese Leistungen können bei Vorliegen 

eines Pflegegrades mit der 

Pflegeversicherung abgerechnet werden. 

 



 


